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Art 7.3. ABBKU 2009; § 4 Abs 5 StVO; § 6
Abs3, §33 Abs1, §34 Abs1, §43 Abs1
VersVG

Verständigt derVersN nach (geringfügiger) Beschä-
digung einer fremden Sache, wobei er sich (wegen
der Unfallzeit in der Nacht) nicht mit dem Geschä-
digten austauschen kann, nicht die nächste Polizei-
dienststelle, wozu er nach § 4 Abs 5 StVO ver-
pflichtet wäre, liegt zwar eine Obliegenheitsverlet-
zung nach Art 7.3. ABBKU 2009 vor, wobei es auf
die Höhe des beim Dritten verursachten Schadens

nicht ankommt. Keine vorsätzliche Obliegenheits-
verletzung ist indes gegeben, wenn dem VersN frü-
her von einem dem Kaskoversicherer zuzurechnen-

den VersAgenten (§ 43 Abs 1 VersVG) mitgeteilt
worden ist, dass bei einem Unfall ohne Personen-
schaden eine Verständigung der Polizei unterblei-
ben kann. Bei lückenhaftem Ausfüllen der Scha-

densmeldung durch den VersN unter Anleitung die-
ses VersAgenten liegt allenfalls leichte Fahrlässig-
keit des VersN vor, die zu keiner Leistungsfreiheit
führt.

Sachverhalt:

[Maßgebliche AVB im VollkaskoVersVertrag]
Der Kl schloss mit der BeM für sein Kfz einen Vollkas-

koVersVertrag ab, dem die ,,Allg Bedingungen für die
Bonus-KaskoVers mit Umreihung" (ABBKU 2009) zu-

grunde liegen. Diese lauten auszugsweise:
,,Art 7

Was ist vor bzw nach Eintritt des VersPal-

les zu beachterR (Obliegenheiten) /. . .1
3. Als Obliegenheiten, deren Verletztmg

nach E'mtritt des VersFalles die Freiheit des

Versicherers von der Verpflichtung zur Leis-
tung bewirkt (S 6 Abs 3 VersVG), werden be-

z.,.chtige Präzisierung zur
Obliegenheit des VersN, an
der Sachverhaltsaufklä-

rung tatkräftig mitzuwirken
und den Sachverhalt mög-

lichst genau anzugeben.Lj
stimmt,

3.1. dem Versicherer läiigstens innerhalb einer Wo-
che ab Kenntnis

- den VersFall unter möglichst genauer Arrgabe des
Sachverhaltes,

sowie

- die Einl eines damit im Zusammenhang stehenden
verwaltungsbehördlicherx oder gerichtl Verfahrens

schriftlich mitzuteilen;
3.2. Nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachver-

haltes beizutrageii; [...]"

[Unfallgeschehen und Reaktion nach dem Unfall]
Der Kl, der sich zu Hause befand, erhielt am Sonntag,
den 2. 12. 2012, zwischen 2:00 und 3.00 Uhr einen An-
ruf seines Bruders, der ersuchte, ihn von einem Lokal

abzuholen. Der Kl fuhr darauföin mit seinem Fahrzeug
in Richtung des Lokals. Die Fahrbahnoberfläche war
infolge Minusgraden rutschig. Weil der Kl das Gefühl
hatte, ,,etwas zu schnell gefahren zu sein': führte er bei
einer Geschwindigkeit von 30 bis 40 krn/h eine Voll-
bremsung durch. Aufgrund der für die rutschigen
Straßenverhältnisse überhöhten Fahrgeschwindigkeit
konnte er bei einer Kreuzung nicht einbiegen, sondern
fuhr geradeaus weiter, sodass sein Fahrzeug mit einer
(Mauer-)Säule eines Bankgebäudes kollidierte.

Der Kl erlitt keine Verletzungen und war auch nicht
geschockt oder psychisch beeinträchtigt. Er besichtigte
den Schaden an seinem Fahrzeug und am Gebäude der
Bank, deren mit Naturstein verklleidete Säule beschä-

digt war. Das Fahrzeug war noch fahrbereit. Der Kl
führ wieder nach Hause und verständigte seinen Bru-
der, dass er ihn nicht abholen werde. Da das Fahrzeug
keine größeren Schäden aufwies, unterließ er die Ver-
ständigung der Polizei. Er ging aufgrund der Mittei-

lung seines VersVertreters anlässlich eines früheren
Unfallereignisses davon aus, dass bei einem Unfall
ohne Personenschaden die Polizei nicht verständigt
werden muss. Ihm ,,sind die Bestimmungen der StVO
bekannt". Der genannte VersAgent wickelte für den Kl
bereits früher Verkehrsunfälle ab, wobei Alkoholein-

fluss jeweils kein Thema war.

[Meldung des Schadens am darauf folgenden
Montag bei der geschädigten Bank,
nicht aber bei der Polizeil
Am Montag (3. 12. 2012) erkundigte sich der Kl tele-
fonisch bei seinem VersVertreter, was er machen solle

und fragte, ob er den Schaden bei der Polizei melden
müsse oder nicht. Der VersVertreter teilte ihm mit,

dass die Meldung bei der Polizei nicht erforderlich
sei, weil kein Personenschaden vorliege. Er müsse ')e-
doch unbedingt zur Bank gehen und den Unfall mel-
den. Dies tat der Kl in der Folge. Der Schaden an der
(Mauer-)Säule des Gebäudes wurde später durch den
Haftpflichtversicherer seines Fahrzeugs bezahlt.

[Ausfüllen der Schadensmeldung mit
dem VersAgenten am folgenden Tag]
Beim vereinbarten Besprechungstermin am nächsten
Tag fragte der Kl, ob eine polizeiliche Anzeige erstattet
werden müsse, was der VersAgent für nicht erforder-
lich erachtete. Der Ia füllte nun gemeinsam mit diesem
die Schadensmeldung aus. Die Frage nach ,,Beschädi-
gungen an fremden Sachen (nicht an Fahrzeugen)"
wurde nicht ausgefüllt. Zum Unfallhergang wurde fest-
gehalten: ,,Ich geriet auf der glatten Fahrbahn irxs
Schleudern und prallte frontal gegen eine Mauer. Dabei
wurde die Froi'itpartie des Fahrzeuges beschädigt." Die
im Formular vorgesehenen Unfalldaten (Tag des Un-
faus, Uhrzeit, Unfallstelle) und die Frage, ob eine be-
hördliche Unfallaufnahme stattgefunden hat oder ?
nicht, wurden nicht ausgefüllt. Die Schadensmeldung
unterzeichnete der Kl am 4. 12. 2012.

[Totalschaden am Kfz]
Ein von der Bel<l beigezogener SV erhob einen wirt-
schaftlichen Totalschaden am Fahrzeug. Zunächst
teilte eine Sachbearbeiterin der Bekl dem VersAgenten
mit, dass die Entschädigungsleistung € 5.850,- ausma-
che. In der Folge berief sich die Bekl aber auf Leis-
tungsfreiheit wegen einer Obliegenheitsverletzung.
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[Klagebegehren]
Der Kl begehrt von der Beld die Zahlung von € 5.900,-
sA (Fahrzeugschaden von € 5.850,- zzgl Spesenpau-
schale von € 50,-). Da er in der Nacht niemanden fin-
den habe können, habe er sich vorgenommen, gleich
am Montag die Bank vom Unfall zu verständigen. Er
sei aufgrund einer früheren Mitteilung seines Vers-
Vertreters der Ansicht gewesen, dass er die Polizei
nur dann verständigen müsse, wenn ein Personenscha-
den vorliege. Am Montag habe er die Bank aufgesucht
und den Schadensfall gemeldet. Sein VersBetreuer
habe ihm nach dem Schadensfall mitgeteilt, dass er
nicht zur Polizei gehen müsse. Am Dienstag habe er
- wie yereinbart - mit seinem VersBetreuer die Vers-

Meldung ausgefüllt und die weitere Abwicklung die-
sem überlassen. Eine Obliegenheitsverletzung nach
Art 7.3.1. ABBKU 2009 liege nicht vor, weil er seiner
Meldepflicht grds nachgekommen sei, nachdem er ei-
nen Tag nach dem Unfall den VersFall der Geschädig-
ten gemeldet sowie seinen VersBetreuer angerufen
habe. Auch eine Verletzung der (polizeilichen) Melde-
pflicht könne zu keiner Leistungsfreiheit führen. Der
Sachverhalt könne nach wie vor genauestens aufgeldärt
werden. Durch die unterlassene Meldung sei kein
Nachteil für die Beld entstanden und keine Beeinträch-

tigung bei der Schadensregulierung gegeben. Eine all-
fällige Versäumnis könne ihm nicht als schuldhafte
Pflichtverletzung angelastet werden.

[Einwendungen der Bekl]
Die Bekl wendete ein, der Ia habe sich von der Unfall-
stelle entfernt und es unterlassen, die Polizei zu verstän-

digen. Ihr sei es im Nachhinein nicht möglich, eine Prü-
fung über eine eventuelle Alkoholisierung oder übermü-
dung des Kl durchzuführen. Bereits im Jahr 2010 habe
der Kl unter Einwirkung von Alkohol einen Verkehrsun-
fall verursacht. Er habe bewusst sein Verhalten darauföin

gerichtet, die Beweislage nach dem Verkehrsunfall zu ih-
ren Lasten zu manipulieren und zu seinen Gunsten zu
,,schönen". In der Schadensmeldung habe er wichtige
Details zum Schadenshergang, insb zum Punkt ,,Beschä-
digung an fremden Sachen': verschwiegen.

[Entscheidungen der Vorinstanzen]
Das ErstG wies das Klagebegehren ab.

Das BerG gab dem Klagebegehren - mit Ausnahme
der in der Folge nicht bekämpften Spesenpauschale
von € 50,- - statt.

Der OGH gab der Rev der beklP keine Folge.

Aus den Entscheidungsgründen:
Die von der Ia beantwortete Rev der Bekl ist zur Klar-

stellung der Rechtslage zulässig. Sie ist jedoch nicht be-
rechtigt.

[Beweislastverteilung bei
Obliegenheitsverletzungen nach Eintritt
des VersFalls]
Obliegenheiten nach dem VersFall dienen dem Zweck,
den Versicherer vor vermeidbaren Beweisbelastungen
und ungerechtfertigten Ansprüchen zu schützeii. Die
Drohung mit dem Anspruchsverlust soll den VersN

motivieren, die Verhaltensregeln ordnungsgemäß zu
erfüllen; ihr kommt eine generalpräventive Funktion
zu (RIS-Justiz RSOll6978). Den Versicherer trifft die
Beweislast für das Vorliegen des objektiven Tat-
bestands einer Obliegenheitsverletzung. Im Fall eines
solchen Nachweises ist es dann Sache des VersN, zu

behaupten und zu beweisen, dass er die ihm angelas-
tete Obliegenheitsverletzung weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig begangen hat (RIS-Justiz RSOO81313
[T 32]). Eine leichte Fahrlässigkeit bleibt demnach
ohne Sanktion (RIS-Justiz RSOO43728 [T 4]). Gelingt
dem VersN der Beweis der leichten Fahrlässigkeit
nicht, so steht ihm nach S 6 Abs 3 VersVG auch bei

,,schlicht" vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Oblie-
genheitsverletzung der Kausalitätsgegenbeweis offen.
Unter Kausalitätsgegenbeweis ist der Nachw zu verste-
hen, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf die
Feststellung des VersFalls noch auf die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
einen Einfluss gehabt hat (RIS-Justiz RSO116979).

[Kein Kausalitätsgegenbeweis bei dolus coloratus]
Nur wenn der VersN eine Obliegenheit mit dem Vor-
satz verletzt, die Beweislage nach dem VersFall zu Las-
ten des Versicherers zu manipulieren (sog ,,dolus colo-
ratus"), ist der Kausalitätsgegenbeweis ausgeschlossen
und der Anspruch verwirkt (RIS-Justiz RSOO81235
[T 101; RSO109766). Nicht erforderlich ist, dass der
VersN geradezu und ausschließlich mit dem Ziel han-
delt, den Versicherer zu täuschen (Betrugsabsicht); es
genügt, wenn er erkennt, dass die von ihm dargelegten
oder unvollständig angegebenen Umstände, die für die
Beurteilung der Leistungspflicht des Versicherers maß-
geblich sind, letzteren beeinträchtigen oder fehlleiten
können und er sich damit abfindet. Täuschung liegt
vor, wenn der VersN einen Vermögensvorteil anstrebt,
aber auch, wenn er durch die Angaben unrichtiger Tat-
sachen einen für berechtigt gehaltenen Anspruch
durchsetzen oder einfach ,,Schwieriglceiten" bei der
Schadensfeststellung verhindern will (RIS-Justiz
RSO109766). Absichtlich unvollständig gemachte An-
gaben des VersN gegenüber dem Versicherer, die sich
erkennbar nicht darauf bezogen, diesen zu täuschen,
sind nicht als ,,dolus coloratus" zu werten und erlauben

dem VersN den Kausalitätsgegenbeweis (RIS-Justiz
RSO 109767) . Eine ,,Manipulation" ist nur dann als Täu-
schung iSd zit Bestimmung zu qualifizieren, wenn fest-
steht, dass damit der Versicherer in die Irre geführt wer-
den sollte. ,,Manipulationen", die sich schon von vorn-
herein oder nach ihrer Richtigstellung (Aufklärung) als
gar nicht ,,täuschungsgeeignet" herausstellen, sollen
von der Sanktion des Ausschlusses des Kausa-

litätsgegenbeweises ausgenommen sein (7 0b 150/ 13 d
mwN RIS-Justiz RSO109767 [T 2] = ZVR 2014/90, 164
[Ch. Huberß. Die Frage, ob dem VersN ,,dolus colora-
tus" vorzuwerfen ist, ist primär eine Tatfrage (7 0b 97/
09 d; 7 0b 34/12v; RIS-Justiz RSO109766 [T 10]).

[Obliegenheitsverstoß bei unterlassung der
Verständigung der nächsten Polizeidienststelle
auch bei bloßem Sachschaden]
Zur Auflclärungsobliegenheit gem Art 7.3.2. ABBKU
2009 (,,Nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachver-
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haltes beizutragen") gibt es eine st oberstgerichtl Judi-
katur. Danach verletzt der VersN seine Aufklärungs-
pflicht dann, wenn er einen von ihm verursachten Ver-
kehrsunfall der nächsten Polizeidienststelle nicht mel-

det, sofern er zur sofortigen Anzeigeerstattung nach S 4
StVO verpflichtet ist und im konkreten Fall etwas ver-
säumt wurde, das zur Auflclärung des Sachverhalts
dienlich gewesen wäre. Die Übertretung des % 4 Abs 5
StVO ist für sich allein nicht schon einer Verletzung der
Aufklärungspflicht gleichzuhalten. Es ist vielmehr not-
wendig, dass ein konkreter Verdacht in eine bestimmte
Richtung durch objektives ,,Unbenutzbarwerden" (ob-
jelctive Beseitigung) eines Beweismittels infolge Unter-
lassung der Anzeige im Nachhinein nicht mehr mit Si-
cherheit ausgeschlossen werden kann. Den konkreten
Verdacht und die Unbenutzbarkeit des Beweismittels

muss der Versicherer behaupten und beweisen (RIS-
Justiz RSOO43520; zuletzt 1 0b 197/13x). Vom VersN
ist in Entsprechung der VersBedingungen und S 4
Abs 2 sowie 5 StVO zu verlangen, nach einem Unfall
in jedem Fall einer wahrgenommenen Verletzung einer
Person oder Beschädigung von fremden Sachgütern
ohne jede Rücksicht auf die anscheinende Geringfügig-
keit dieses Schadens eine Polizeianzeige zu erstatten
(vgl RIS-Justiz RSOO74495). Eine Unfallmeldung kann
nur unterlassen werden, wenn ausschließlich der den

Unfall verursachende Lenker, der zugleich VersN ist,
verletzt oder sein eigenes Fahrzeug beschädigt wurde
(RIS-Justiz RSOO74483). Die Höhe des Schadens selbst
ist ohne Bedeutung. Für die vorsätzliche Obliegenheits-
verletzung genügt das allg Bewusstsein des VersN, dass
er bei der Aufklärung des Sachverhalts nach besten
Kräften aktiv werden muss (RIS-Justiz RSOO80477).
Dieses Bewusstsein ist mangels besonderer Entschuldi-
gungsumstände bei einem VersN, der selbst Kraftfahrer
ist, bis zum Beweis des Gegenteils voraus,zusetzen (7 0b
109/12y mwN).

[Keine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung bei
Unterlassen der Anzeige bei der Polizeidienststelle
im konkreten Falll
2.2 Dass das Unterlassen der Anzeige bei der Polizei-
dienststelle und damit eine Obliegenheitsverletzung
vom Kl vorsätzlich oder - wie von der Bekl argumen-
tiert - mit ,,dolus coloratus" begangen worden sein soll,
ergibt sich aus den vom BerG übernommenen Feststel-
lungen des IErstG nicht. Zwar sind ihm ,,die Bestim-
mungen der StVO" bekannt, jedoch ging er aufgrund
der früheren Mitteilung des der Bekl zuzurechnenden
VersAgenten ß 43 Abs 1 VersVG) anlässlich eines da-
maligen Unfallereignisses davon aus, dass er bei einem
Unfall ohne Personenschaden die Polizei nicht verstän-

digen muss. Das bestätigte ihm der VersAgent auch
nachfolgend. Da der Kl beim Verkehrsunfall am Sonn-
tag früh die verkleidete Säule der Bank beschädigte und
keinen Mitarbeiter antraf, hätte er gem 'p 4 Abs 5 StVO
die nächste Polizeidienststelle ohne unnötigen Auf-
schub vom Verlcehrsunfall verständigen müssen. Die
Mitarbeiter der Bank verständigte er umfassend am da-
rauffolgenden Montag, dem ersten Werktag nach dem
Unfall. Damit hat er zwar seiner gesetzlichen Verpflich-
tung nach 0 4 Abs 5 StVO nicht Genüge getan, jedoch
ist den Feststellungen in keiner Weise ein Vorsatz zu

entnehmen, dass er die Polizeidienststelle deshalb nicht

verständigte, um die Beweislage nach dem VersFall zu
Lasten des belcl Versicherers zu manipulieren. Ein sog
,,dolus coloratus" liegt nicht vor.

[Beweislast des Versicherers vom Bestehen
einer konkreten Verdachtslage]
2.3 Wie dargelegt, ist nicht jede Übertretung des 0 4
Abs 5 StVO für sich allein schon eine Verletzung der
Aufklärungspflicht. Der Versicherer muss eine kon-
krete Verdachtslage beweisen, die infolge Unterlassens
der Anzeige objektiv im Nachhinein nicht mehr mit
Sicherheit ausgeschlossen werden kann (RIS-Justiz
RSOO43520; 7 0b 299/04b RSO119960). Ein entspre-
chender Hinweis auf eine konlcrete Verdachtslage fehlt
im vorliegenden Fall. Der Unfall ereignete sich infolge
der für die rutschigen Straßenverhältnisse überhöhten
Fahrtgeschwindigkeit von 30 bis 40 km/h. Dass sich
der Unfall in der Nacht ereignete, indiziert für sich
noch keine Übermüdung oder Alkoholisierung des
Kl. Der Kl fuhr von zu Hause aus lo's, um seinen Bruder
aus einem Lokal abzuholen. Eine konlcrete Verdachts-

lage zum Vorliegen einer Alkoholisierung oaer einer
sonstigen Beeinträchtigung des Kl konnte die Bekl
nicht beweisen. Das ,,non liquet" - disloziert festge-
stellt in der Beweiswürdigung des ErstG - geht zu ihren
Lasten (vgl 7 0b 276/01 s). Entgegen der erstinstanzl
Behauptung der Bekl bestand auch bei früheren Ver-
kehrsunfällen des Kl kein Alkoholeinfluss. Aufgrund
der unterlassenen polizeilichen Anzeige liegt daher
keine Obliegenheitsverletzung des Kl vor.

[Obliegenheit zur möglichst genauen Angabe
des Sachverhalts geht über bloße
Schadensmeldung hinausl
Nach Art 7.3.1. ABBKU 2009 ist der VersN verpflich-
tet, dem Versicherer den VersFau ,,unter möglichst ge-
nauer Angabe des Sachverhalts" schriftlich mitzuteilen.
Diese nachvertragliche Obliegenheit erfordert - über
die Anzeige-(Melde-)pflicht hinausgehend - genauere
Angaben des VersN. Anders als bei der reinen Anzei-
gepflicht, bei der sich aus dem Inhalt der Anzeige le-
diglich ergeben muss, dass ein VersFall eingetreten ist,
durch den der Versicherer nach Auffassung des Anzei-
genden leistungspflichtig wird und bei der als objekti-
ver Verletzungstatbestand praktisch nur die Nicht-
anzeige des VersFalls in Frage kommt, kommt für
Art 7.3.1. ABBKU 2009 auch eine Schlechterfüllung
der Anzeigepflicht in Betracht, die der Nichterfüllung
gleichzustellen ist. Insofern ist auch die Grenze zwi-
schen der Anzeigepflicht des 'F3 33 Abs 1 VersVG und
der Auskunftspflicht des % 34 Abs l VersVG fließend,
weil eine inhaltlich erweiterte Anzeige das Verlangen
nach Auslcünften unnötig macht (7 0b 26/86 mwN
SZ 59/115 [zu Art 8 Abs 2 Z l AKHB]; vgl zur Abbe-
dingung des % 33 Abs 1 VersVG durch den inhaltsglei-
chen Art 7.3.1 AKKB 2012: Ramharter in Fei'iyves/
Schauer, VersVG S 33 Rz 41).

[Ziel der Aufklärungsobliegenheit: Beurteilcing
von Deckungspflicht und Regressl
Der OGH hat in einer nachfolgenden Entscheidung
(7 0b 44/03 a [zu Art 9 Z 3.3.1 AKHB]) eine inhalts-
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gleiche ?aausel wie die hier zu beurteilende als Aufldä-
rungsobliegenheit angesehen. Zweck dieser Auflclä-
rungsobliegenheit sei es, den Versicherer in die Lage
zu versetzen, eine sachgemäße Entscheidung über die
Beliandlung des VersFalls zu treffen, und alls Um-
stände ?darzustellen, die für eine allfällige Ablehnung
der Deckung oder für künftige Regressansprüche
durch den Versicherer von Bedeutung sein ?cönnten.
Der VersN sei daher gehalten, allenfalls auch gegen
seine eigenen Interessen zu handeln.

[0ffenlassen von Fragen in Formularanfrage
bei Ausfüllen mit VersAgenten begründet in casu
allenfalls leichte Fahrlässigkeit]
Die strittige Frage des allfälligen Vorliegens einer Ob-
liegenheitsverletzung, wenn der VersN in der Scha-
densanzeige eine Formularfrage offen lässt (vgl
Schwintowski [in BK S 6 VVG RZ 43]; Römer [in Rö-
mer/Langheid, VVG2 0 6 Rz 23]; Fenyves [in Fenyves/
Schauer, VersVG 0 6 RZ 104]; Knappmarm [in Prölss/
Martin, VVG28 E.1 AKB 2008 Rzl5]; Marlow
[in Beckmann/Matusche-Beckmanii, VersRechts-HB2
S 13. Grundlagen zu den Obliegenheiten des VersN
Rz 35 f]; Lai'igheid in VersR 2007, 629 [Anm zu BGH
IV ZR 106/06, VersIR 2007, 481]; Ramharter [in Feny-
ves/Schauer, VersVG % 34 Rz 80]; vgl auch die jüngere
d zweitinstanzl Rsp [zB OLG Köln 9 U 189/96 r + s
1998, 102; OLG Brandenburg 14 U 64/00 BeclcRS
2001, 30175343; OLG Nürnberg 8 U 2485/02 NJOZ
2003, 2959; OLG Bremen 3 U 27/07 VersR 2007,

1692]; 7 0b 2362/96w; 7 0b 72/03v), muss hier nicht
geklärt werden, weil selbst bei einer Obliegenheitsver-
letzung des Ia nur eine leichte Fahrlässigkeit vorliegt.
Nach den Feststellungen wurde der VersAgent (S 43
Abs 1 VersVG) am Montag (3. 12. 2012) vom Kl über
das Unfallgeschehen tel verständigt. Der der Bekl zu-

zurechnende VersAgent wusste auch, dass der Kl keine
Meldung bei der Polizeidienststelle erstattete, hielt er
diese ihm gegenüber doch nicht für erforderlich. Am
nächsten Tag füllte der Kl gemeinsam mit dem Vers-
Agenten die Schadensmeldung aus. Dabei ließ er im
Formular die Fragen zu ,,Beschädigungen an fremden
Sachen" und, ob eine beh Unfallaufnahme stattgefun-
den hat oder nicht, sowie die Unfalldaten unausgefüllt.
Zwar erfordert Art 7.3.1. ABBKU 2009 ausdrücklich

Schriftlichkeit, sodass es auf den vom Kl dem Vers-

Agenten mitgeteilten Kenntnisstand grds nicht an-
kommt, jedoch drängte der beim Ausfüllen behilfliche
VersAgent nicht auf die Beantwortung der offen ge-
lassenen Fragen (vgl Knappmann, aaO). Auch wenn
der Kl seine Obliegenheit nach Art 7.3.l. ABBKU
2009 verletzt haben sollte, ist ihm der Beweis gelungen,
dass ihm nur eine leichte Fahrlässigkeit anzulasten ist,
die nach S 6 Abs 3 Satz l VersVG ohne Sanktion

bleibt. Da den VersAgenten, der nach den erstinstanzl
Feststellungen als ,,Repräsentant der Bekl" bezeichnet
wird, Beratungspflichten beim Ausfüllen der Scha-
densmeldung treffen, kann dem Kl nur als leichte
Fahrlässigkeit angelastet werden, dass er in der Scha-
densmeldung keine vollständige Schilderung des Un-
falls vornahm. Er konnte davon ausgehen, dass er im
Hinblick auf die Anleitungspflicht des VersAgenten
durch die - wenn auch unvollständige - schriftliche
Schadensmitteilung dem beld Versicherer ausrei-
chende Informationen über das Unfallgeschehen gab.
Selbst bei Bejahung der Obliegenheitsverletzung ist
ihm daher der angetretene Beweis der leichten Fahr-
lässigkeit gelungen.

Damit steht ihm der der Höhe nach unstrittige Er-
satz für seinen Fahrzeugschaden von € 5.850,- sA zu.

Der Rev der Bekl ist daher im Ergebnis ein Erfolg zu
versagen.

Anmerkung:
Hat sich der Sachverhalt so zugetragen wie iii der Ent-
sclieidung wiedergegebeii, wäre in der Tat nicht eiiizu-
sehen, warum der VersN nicht zu seiner VersLeistung
kommen sollte. Der selbstlose VersN wollte seinen

Br?ider a?if tel Zuruf mit dem Auto mitteii iii der Nacht

VOII Samstag auf Sonntag, nämlich zwischen 2 ?ind
3 Ulir früli, abholen und hat bei eiiier leicht überhöh-

ten Gescliwindiglceit - wie langsam kann maii denn bei
30 bis 40 km/h iioch fahren? - die Ma?iersäule eiiier

Baiik to?ichiert, wobei er wegen der Fahrtüchtigkeit
des Falirzeugs noch iiach Ha?ise fahren komite. Der
Unfall spielte sich außerhalb der Geschäftszeiten der
Bank ab; die Polizei wollte er wegen eiiier solchen Pe-
titesse nicht belästigen. Ob sie gekommen wäre, stföt
auf einem anderen Blatt, selbst wenn die Auslastung
mit Flüchtliiigen in dieser Zeit noch beträchtlich gerin-
ger war als lieute. Der rechtschaffene Bürger meldet am
iiächsten Tiig den Vorfall dem Geschädigten und aüch
seinem VersAgenten, unter dessen Anleitung er am
folgenden Tag die Schadensmeldung a?isfüllt und
dern Versiclierer übermittelt. Wo liegt das Haar iii
der Srippe?

Womöglich war es aber auch ganz anders: W elcher
Bruder wartet in der Nacht voii Samstag auf Sonntag

a?if eiiien aI"elefoiianruf, um bei einem Aviso nach

2 Uhr mit dem Auto abgeholt zu werdei'i? Solclie Brü-
der gibt es wenige! Denlcbar wäre, dass der später Ver-
unfallte selbst in einer Kneilie übermüdet ?ind/oder al-
koholisiert war, womöglich aber geringer als der abzu-
holende Bruder, und der Unfall eine Folge dieses Zu-
staiids war. Immerhiii ist es bei dem Unf'au zu einem

Totalschaden des Kfz gekommen. Um das zu klären,
wäre es für den Kaskosrersicherer und seine Deckungs-
pflicht ganz interessant gewesen, wenn der Verunfallte
die Polizei gerufen hätte, der VersN geblasen liätte, um
SQ zt+mindest seine Alkoholisierung, wenn schon nicht
seine fehlende Übermüdung auszuschließen; oder es
liätte sicli das Gegenteil herausgestellt. Wie es wirklich
war, iässt sich ohne polizeiliche &ieldung nur noch arif-
grund der Parteiena?issage rekonstruiertn - und die ist

öglich parteiisch.svomo?

Ob die Kaskoversicherung zahlen inuss, ist zu-
niichst daiion abhängig, ob eine Obliegenheitsverlet-
zung gegeben ist. Sodaiin ergibt sich eiii komplexes
System ?interscliiedlicher Beweislastverteilung, wobei
die jeweilige Beweislast deshalb so bede?itsam ist, weil
sich der Sachverhalt häufig niföt - mit letzter Gewiss-
heit - aufkläreii lässt. Die Obliegenheitsverletzuiig hat
der Kaskoiiersicherer zu bessreisen. Der VersN hat dann
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die Möglichkeit zu beweisen, dass er weder vorsätzlifö
noch grob fahrlässig gehandelt hat. Gelingt ihin dieser
Beweis iiicht, hat er die Möglicl'ikeit des Kausalitätsge-
genbeweises, dass nämlich der Obliegenheitsverstoß
oline Einfluss weder auf die Feststellung des VersFalls
noch auf den Umfang der Leisfüngspflicht des Versi-
cherers gewesen ist. Ein solcher ist lediglich ausge-
schlossen bei dolus coloratus, bei dem ?ceine Betrugs-
absicht gegeben sein muss; ausreichend ist schon, dass
der VersN unvollständige Angaben macht, die fCsr die
Beurteilung des Versicherers maßgeblich sind und er
sich damit abfindet. Das ist schon gegfüen, wenn der
VersN Schwierigkeiten bei der Sachverhaltsfeststellung
vermeiden will (zur Reichweite des dolus coloratus
Ox. Huber, Ai'im zur [im Gegensatz zur vorliegenden
Entscheidung sefü' strengen] E ZVR 2014/90, 164 so-
wie Reisirrger, OGH verschärft dolus coloratus - My-
thos oder Wahrheit? ZVR 2014, 348).

Bei Anlegung dieses Schemas ergibt sich die volle
Bandbreite aii Rechtsfolgen, iiämlich volle Deckungs-
pflicht oder Leistungsfreiheit des Versiclierers trotz
Schadens des VersN ohne Möglichkeit des Kausalitäts-
gegeiibeweises.

Zu Beginn steht stets das - objektive - Vorliegen
einer Obliegenheitsverletzuiig. Von einer Mitteifüngs-
pflicht gegenüber der Polizei steht iii den AVB aus-
drücklich nichts. Aus der Forrnulierung ,,nach Mög-
lichkeit zur Feststelfüng des Sachverhalts beizutragen"
wird geschlosseii, dass der VersN verpflicl'itet ist, den
Vorfall der Polizei zu melden, wienn dazu eine Pflicht

bestaiiden hätte. Das wird hier gem S 4 Abs 5 StVO
bejalit. Bei teleologischer Auslegung ist indes fraglich,
ob sich ein 17erstoß zugunsten des Kaskoversicherers
auswirken soll. Gem § 4 Abs 5 Satz 2 StVO entfällt
nämlich eiiie solche Pflicht, wenn Geschädigter und
Scliädiger einander Naii'ien und Anschrift nachweisen.
Das spricht aber dafür, dass die Norm bloß den Dritt-
geschädigten schützen soll, nicht aber den Kaskover-
sicherer des ver?infallten Kfz. Erleidet +iämlich nur

das kaskoversicherte Fahrzeug einen Schaden, besteht
jedeiifalls keiiie Meldeptliclit der verunfallten Person.
Wai-?im sich eine unterlassene Meldeptlicht auf das
Kaskoverhäfü'iis auswirken soll, imr weil bei einem

Dritten ein ganz geriiigfügiger Schaden entstanden
ist, ist jedenfalls nicht ohne weiteres einsichtig. Ist die
}iier vertretene ,%sicht zutreffend, wäre keine Oblie-

genheitsverletzung gegeben, sodass weitere Überlegun-
gei'i gegenstandslos wären. So muss das jedenfalls in
Bezug atif das Vorbringen der BeU sein, dass sie nicht
erfahren habe, dass eine fremde Sache bei dem Unfall

beschädigt worden sei. Abgesehen sron der Melde?
pflicht gegenüber der Polizei ist das für die Leistungs-
pflifüt des Kaslcoversicherers ganz ohne Bedeutung;
der Kfz-Haftpfliclitversicherer des VersN hat den

Sachschaden der Bank denn auch anstandslos entschä-

digt. Der OGH ist dara?if zu Recht nicht mehr einge-
gangen.

Der OGH judiziert, dass der Verstoß gegen die
polizeiliföe Meldepflicht noch nicht ausreichend sei
für den Beweis einer Obliegenheitsverletzung, vie}-
mehr eisq koiikreter Verdacht hinzukommen müsse.

Vermutet wird immerhiii Vorsatz. ,,Gerettet" hat

dexh S'ersN, dass der Agent dieses Versicherers sicl'i
früher in der Weise geäußert hatte, dass bei einem
reiiien Sacliscl'iaden eine Verständigung der Polizei
nicht erforderlich sei; ?ind er zudem widerlegen
konnte, dass er früher eiiimal eiiieii Verkehrsunfall
in alkoholisiertem Zustaiid verursacht habe. Wäre

das auch so, wenn ihn der Agent eines aiföeren Ver-
sicherers falscb berateii liätte - geht es um Z?trech-
nung des Verhaltens des eigenen VersAgenten an den
Versicherer oder fehlendes Verschulden des VersN?
Hätte der VersN iiicht beweisen kömien, dass noch

keiii Unfall unter Alkoholeiiifluss stattgefunden hat,
wäre dann womöglich eine Verdachtslage gegeben ge-
wesen - so das ErstG. Mit der Obliegenheitsverlet-
zuiig ui'id dem vermuteten Vorsatz wäre man dann
womöglich ganz rasch beim dofüs coloratus ange-
langt, für den arisreichend ist, dass der VersN die Po-
lizei nicht verständigt, ?im Schwierigkeiten bei der
Sachverhaltsfeststellung zu vermeiden. Wäre das
i'iicht a?ich hier gegeben? Es eiitscheideii dann ein
früherer tJnf'all in alkoliolisiertem Zustaiid und/oder

die Aussage eiiies aiföeren VersAgenten wegen der
Folgen der Beweislastverteifüng riber Sein oder Nicht-
sein, Leistungspflicht oder Leisfüngsfreiheit - Um-
stände, die mit dem eigentlichen Unfallgeschehen we-
nig bis gar nichts zu fün haben. Das scheint an einem
seidenen Faden zu hängen.

Bzgl der fehlenden Angaben bei der Schadensmel-
d?ing zieht sich der OGH dara?if zurück, dass insoweit
allenfalls leichte Fahrlässigkeit vorliege, wenn diese un-
ter Anleifüng des VersAgenten ausgefüllt wird und
dieser bekundet, dass gewisse Angaben nicht zu ma-
chen seien oder jedenfalls nicht danach fragt. Wenn
eiii unbedarfter VersN sich an den Agenten des Ver-
sicherers weiüdet und diesem alle mitteilungsbedürfti-
gen U+i'istäiide offenlegt bzw das Ausfüllen der Scha-
densmeldung in dessen Hände legt, ist mE nicht ein-
mal leichte Fal'irlässiglceit des VersN anzunehmen. Soll
der VersN schlauer als der VersAgent des Versicherers
sein? Das wird man schwerlicli verlangen können. Der
OGH formuliert daher durchaus treffend im Konjunk-

tiv ,,wenn er seiiie Obliegenheit nach Art7.3.l.
ABBKU 2009 verletzt haben sollte" bzw ,,selbst bei Be-

jahung der Obliegenheitsverletzung".
Christian Huber.

RWTH Aachen
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